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Pflichtschulung:  
Arbeitssicherheit nach § 12 ArbSchG, § 14 BioStoffV und  

Brandschutz nach ASR A2.2 

 
 Referent: Dr. Christian Beck 
 Apotheker, Königstein 

  
Termine: 26.02.2025 Online 

    
Uhrzeit:  20:00 – 21:30 Uhr  

  
Inhalt: 
 
Gemäß ArbSchG § 12 hat die Apothekenleitung bzw. der Arbeitgeber die Beschäftigten über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen zu 
unterweisen und durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen und Unterweisungen zu schützen. 
Bereits der normale Arbeitsalltag in Apotheken birgt vielfältige Risiken für die Gesundheit: 
Durchführung von Blutuntersuchungen, (temporäre) Stolperfallen, defekte Tritte und Leitern, 
Herstellung von Rezepturen/Defekturen … und noch vieles mehr. 
 
Die Pflichtschulung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die allgemein auf den 
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich in Apotheken ausgerichtet sind. Formal muss die 
Schulung bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer 
Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten 
erfolgen. 

Die Buchung erfolgt für Mitglieder über eine Buchung im geschützten Bereich. 
Für alle anderen Apothekenmitarbeiter über: veranstaltungen@apothekerkammer.de 


